
 

 

 

 
015740-22 
PER BEA 

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Unser Zeichen Frankfurt a.M., den 
  015740-22/bki/bki 23.02.2023 

 

Klage 
 
in der Sache 
 
Angelus Porta Praesidio Humana e.V., Thiviersstr. 4, 76684 Östringen, vertreten durch den Vorstand 
 

- Kläger - 
Prozessbevollmächtigte 
WINHELLER Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am 
Main 
   

g  e  g  e  n 
   
Regierungspräsidium Karlsruhe, 76247 Karlsruhe, vertreten durch die Regierungspräsidentin 

- Beklagter - 
 
 

wegen: Bekenntnisschule 

Streitwert: 0,00 EUR 

 

Namens und in Vollmacht des Klägers erheben wir Klage und beantragen:  

unter Aufhebung des Ablehnungsbescheides des Beklagten vom 16.01.2023 den Be-
klagten zu verpflichten, unter Berücksichtigung der Rechtsauffassung des Gerichts, 
dass es sich beim Kläger um den Träger eines religiösen Bekenntnisses im Sinne des 
Art. 7 Abs 5 GG handelt, den Antrag des Klägers auf Errichtung einer privaten Grund-
schule als Bekenntnisschule neu zu bescheiden. 
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Die Begründung der Klage wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht. 

Wir bitten darum, die Verwaltungsvorgänge der Beklagten bezüglich des hiesigen Streitgegenstands 
gemäß § 99 VwGO beizuziehen und uns gemäß § 100 VwGO Gelegenheit zur Einsichtnahme zu ge-
ben. 

Wir bitten darum, alle elektronischen Dokumente ausschließlich an das besondere elektronische An-
waltspostfach des Unterzeichners zuzustellen. 

WINHELLER Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
 
 
 
Benjamin Kirschbaum 
Rechtsanwalt 


